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Lisap  Laboratori  Cosmetici  SpA
Via  Monte  Lungo  59

Aktualisiert  auf

E-Mail:  lisapspa@lisapitalia.com

Viskositätsmittel

Oxidationsmittel

Handelsname

Haarfärbemittel

Puffermittel

Graues  Blondierpulver

Emulgatoren

Hilfsstoffe

Tel.  0331/937211

Die  genaue  und  vollständige  Liste  der  Inhaltsstoffe  gemäß  INCI-Nomenklatur  finden  Sie  auf  der  Produktverpackung.

Verantwortlicher

Chelatbildner

Kosmetisches  Produkt.

LISAP  MILANO  -  LIGHT SCALE PLATINUM

Juni  2024

Kategorie
Blondierpulver  für  die  Haare.
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ALLGEMEINE  INFORMATIONEN

LISAP  MILANO  -  LIGHT  SCALE  PLATINUM  GREY  BLEACHING  POWDER

ZUSAMMENSETZUNG  UND  INHALTSSTOFFINFORMATIONEN

ZUTATEN

Machine Translated by Google



Es  kann  allergische  Reaktionen  hervorrufen.

Einatmen  großer  Mengen:  Die  Person  an  die  frische  Luft  bringen,  

bei  anhaltender  Reizung  der  Atemwege  einen  Arzt  aufsuchen.

Es  kann  einen  Brand  verschlimmern;  Verbrennung.

Schädliche  Stoffe  wurden  verschluckt.

Reizt  die  Haut  und  die  Augen.

Bei  versehentlicher  Einnahme  großer  Mengen:  Suchen  Sie

Verschüttetes  Produkt  auffangen  und  mit  reichlich  Wasser  abwaschen.  Verschüttetes  Produkt  niemals  in  den  Originalbehälter  zurückgeben.  

Verschüttetes  Produkt  niemals  wiederverwenden.

Hautkontakt:  Gründlich  mit  Wasser  waschen.  Bei  anhaltender  

Reizung  einen  Facharzt  aufsuchen.

Im  Brandfall  Wassersprühstrahl,  Löschpulver  oder  Kohlendioxid  (CO2)  verwenden.

Es  kann  die  Atemwege  reizen.

Erste  Hilfe  bei:

Nicht  entflammbares  Produkt,  kann  aber  einen  Brand  verschlimmern;  Verbrennung.

ärztliche  Hilfe  hinzuziehen.  Kein  Erbrechen  herbeiführen.

Kontakt  mit  den  Augen:  Gegebenenfalls  verwendete  Kontaktlinsen  

entfernen,  gründlich  und  mit  viel  Wasser  ausspülen,  bei  anhaltender  

Reizung  ärztliche  Hilfe  hinzuziehen.

MASSNAHMEN  BEI  UNBEABSICHTIGTER  VERBREITUNG

ERSTE-HILFE-EINGRIFF

Gefahrenidentifikation

BRANDSCHUTZ
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Manipulation

o  Bewahren  Sie  die  Produkte  außerhalb  der  Reichweite  von  Kindern  auf.

o  Geben  Sie  das  verschüttete  Produkt  niemals  zur  weiteren  Verwendung  in  die  Originalbehälter  zurück.

Den  Behälter  nach  Gebrauch  wieder  fest  verschließen.

Stellt  der  Arbeitgeber  Risiken  fest,  die  sich  nicht  auf  andere  Weise  vermeiden  lassen,  ist  er  verpflichtet,  den  Arbeitnehmern  angemessene  

persönliche  Schutzausrüstung  (PSA)  zur  Verfügung  zu  stellen  (Gesetzesverordnung  81/08).  Die  PSA  muss  den  im  Gesetzesdekret  17/2019  

(Gesetzesverordnung  81/08)  festgelegten  Normen  entsprechen.  Die  Verwendung  der  vom  Arbeitgeber  bereitgestellten  PSA  ist  obligatorisch  

(Gesetzesverordnung  81/08).

Staub

Tragen  Sie  geeignete  Handschuhe.

o  Vermeiden  Sie  jegliche  Verwendung,  die  nicht  in  der  Anleitung  vorgesehen  ist.

Lagerung

Die  Arbeitsumgebung  muss  ausreichend  belüftet  sein,  möglicherweise  mit  mechanischem  Luftaustausch  (Anhang  IV  zum  Gesetzesdekret  81/08).

10,0  –  11,5

Normalerweise  bei  Raumtemperatur  stabil.

An  einem  trockenen,  gut  belüfteten  Ort  (Raumtemperatur)  lagern.  Das  Produkt  nicht  in  der  Nähe  von  offenen  Flammen,  Wärmequellen,  

Elektrogeräten  oder  direkter  Sonneneinstrahlung  lagern  oder  verwenden.  Das  Produkt  nicht  unter  5  °C  lagern.

Merkmal
Aspekt  
Geruch  

Farbe  

pH  (1  %  sol.  acq.)

o  Befolgen  Sie  sorgfältig  die  Anweisungen  auf  der  Verpackung  oder  in  der  beiliegenden  Packungsbeilage.

Merkmal

o  Vermeiden  Sie  das  Mischen  mit  anderen  oder  ähnlichen  Produkten  oder  mit  anderen  Substanzen,  die  in  den  spezifischen  Anweisungen  nicht  
vorgesehen  sind.

STABILITÄT  UND  REAKTIONSFÄHIGKEIT

CHEMISCHE  UND  PHYSIKALISCHE  EIGENSCHAFTEN

HANDHABUNG  UND  LAGERUNG

PERSÖNLICHER  SCHUTZ/EXPOSITIONSKONTROLLE
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Bei  der  Verwendung  sind  die  üblichen  Verfahren  zu  beachten,  um  eine  Verbreitung  in  der  Umwelt  zu  vermeiden.

Die  Herstellung  und  Vermarktung  der  kosmetischen  Fertigprodukte  erfolgt  gemäß  der  Verordnung  (EG)  1223/2009  in  der  jeweils  gültigen  
Fassung.

Leere,  noch  mit  Produkt  verunreinigte  Behälter  gelten  aufgrund  der  Menge  und  Qualität  ihres  Inhalts  nicht  als  giftiger  oder  gefährlicher  

Abfall.  Sie  müssen  gemäß  den  geltenden  Vorschriften  durch  spezialisierte  Unternehmen  entsorgt  werden  (Beschluss  vom  27.07.1984,  

Gesetz  475/88).

Halten  Sie  die  nationalen  und  regionalen  Abfallgesetze  ein.

Kosmetische  Fertigprodukte  sind  von  den  Bestimmungen  des  Titels  IV  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1907/2006  ausdrücklich  ausgenommen.

Das  kosmetische  Produkt  wurde  einer  toxikologischen  Bewertung  unterzogen  und  gilt  bei  normaler  und  vernünftigerweise  vorhersehbarer  

Verwendung  als  sicher  im  Sinne  der  Kosmetikverordnung  (EG)  1223/2009.

Gefährliche  Güter.

Nicht  verwendete  Produkte  (veraltet,  beschädigt  usw.)  müssen  gemäß  den  geltenden  Vorschriften  durch  spezialisierte  Unternehmen  

entsorgt  werden  (Beschluss  27.07.84,  Gesetz  475/88).

INFORMATIONEN  ZUR  VERORDNUNG

ÖKOLOGISCHE  INFORMATIONEN

TOXIKOLOGISCHE  INFORMATIONEN

HINWEISE  ZUR  ENTSORGUNG
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WEITERE  INFORMATIONEN

Professioneller  Einsatz.

Befolgen  Sie  sorgfältig  die  Anweisungen  auf  der  Verpackung  und/oder  Packungsbeilage.
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